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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a 

Entscheidungen zur Steuerpflicht von Online-Pokergewinnen und zur 

Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung bei Verwendung einer Excel-

Tabelle.   

 

 
 

Aktuelle 

Entscheidungen 
 

 

 

Online-Pokergewinne können steuerpflichtig sein  



Gewinne aus Online-Pokerspielen können der Einkommen- und 

Gewerbesteuer unterliegen. Dies hat der 11. Senat des Finanzgerichts 

Münster mit Urteil vom 10. März 2021 (Az. 11 K 3030/15 E,G) 

entschieden. 

Der Kläger war im Streitjahr 2009 zwanzig Jahre alt, ledig und wohnte 

im elterlichen Haushalt. Er absolvierte seit dem Wintersemester 

2008/2009 ein Bachelor-Studium Mathematik mit dem Nebenfach 

Physik. Seit Herbst 2007 spielte er im Internet in sog. Einzelspielen 

Poker in der Spielvariante Texas Hold´em, wobei er zunächst nur Cent-

Beträge einsetzte. Bis Ende 2008 erzielte der Kläger einen 

Gesamtgewinn von ca. 1.000 US-$. Die Spielzeiten betrugen in 2007 

und 2008 geschätzt fünf bis zehn Stunden im Monat. Im Streitjahr 2009 

spielte der Kläger bei vier Online-Portalen Poker. Seine Einsätze 

erhöhte er dabei bis zu einem niedrigen zweistelligen US-Dollar-Betrag 

und seine Spielzeit auf insgesamt geschätzte 446 Stunden. Der Kläger 

nutzte hierbei eine von den Online-Portalen unabhängige Software, die 

ihm 2008 kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Seine Gewinne 

beliefen sich im Streitjahr 2009 umgerechnet auf insgesamt 82.826,05 

€. In den Folgejahren vervielfachte der Kläger seine Gewinne aus den 

Online-Pokerspielen. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass der 

Kläger aus der Teilnahme an den Online-Pokerspielen gewerbliche 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/11_K_3030_15_E_G_Urteil_20210310.html


Einkünfte erzielt habe und erließ für das Streitjahr 2009 einen 

entsprechenden Einkommensteuer- und einen 

Gewerbesteuermessbescheid.  

Der hiergegen nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobenen Klage 

hat der 11. Senat des Finanzgerichts Münster teilweise stattgegeben. 

Der Kläger habe, so der 11. Senat, mit dem Online-Pokerspielen 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt, dies jedoch erst ab Oktober 2009. 

Insbesondere handele es sich bei der vom Kläger gespielten Variante 

Texas Hold´em um ein Geschicklichkeitsspiel und nicht um ein 

gewerbliche Einkünfte ausschließendes Glücksspiel. Auch nach 

wissenschaftlich-mathematischen Untersuchungen bzw. praktischen 

Tests sei diese Variante schon bei einem Durchschnittsspieler als Spiel 

einzuordnen, bei dem nicht das Zufallsmoment, sondern das 

Geschicklichkeitsmoment überwiege. Der Kläger habe sich auch, wie für 

die Annahme gewerblicher Einkünfte erforderlich, am allgemeinen 

wirtschaftlichen Verkehr beteiligt, indem er eine Leistungsbeziehung mit 

seinen Mitspielern am (virtuellen) Pokertisch eines Online-Portals 

unterhalten habe und nach außen hin für Drit te erkennbar in 

Erscheinung getreten sei. Der Kläger habe auch mit 

Gewinnerzielungsabsicht gehandelt, denn er habe über eine gewisse 

Dauer hinweg Pokergewinne erzielt und die Online-Pokerspiele mit 



einer durchweg vorteilhaften Gewinnerzielung fortgeführt. Nach dem 

Gesamtbild der Verhältnisse, insbesondere der Steigerung der Spielzeit 

und der Höhe der Einsätze, habe der Kläger allerdings erst ab Oktober 

2009 die Grenze einer reinen Hobbyausübung hin zu einem 

„berufsmäßigen“ Online-Pokerspiel überschritten, weshalb als Einkünfte 

aus Gewerbebetrieb die in dem Zeitraum Oktober 2009 bis Dezember 

2009 erzielten Gewinne anzusetzen seien.  

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Diese ist 

dort unter dem Aktenzeichen X R 8/21 anhängig.  

Verwendung einer Excel-Tabelle führt nicht 

zwingend zu einem Mangel der Kassenführung  

Mit Urteil vom 29. April 2021 (Az. 1 K 2214/17 E,G,U,F) hat der 1. Senat 

des Finanzgerichts Münster entschieden, dass die Erfassung von 

Bareinnahmen in einer Excel-Tabelle bei Verwendung einer 

elektronischen Registrierkasse keinen Kassenführungsmangel darstellt, 

wenn ansonsten alle Belege in geordneter Form vorliegen. 

Die Klägerin betrieb in den Streitjahren 2011 bis 2013 einen Irish Pub 

mit Getränke- und Speisenangebot. Sie ermittelte ihren Gewinn durch 

Bilanzierung und verwendete für die Erfassung der Bareinnahmen im 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/1_K_2214_17_E_G_U_F_Urteil_20210429.html


Pub eine elektronische Registrierkasse. Die in den vollständig 

vorliegenden Z-Bons ausgewiesenen Einnahmen übertrug die Klägerin 

unter Ergänzung von Ausgaben und Bankeinzahlungen in eine Excel-

Tabelle, mit der sie täglich den Soll- mit dem Ist-Bestand der Kasse 

abglich. Darüber hinausgehende Kassenberichte erstellte die Klägerin 

nicht. 

Außerhalb des regulären Betriebs nahm die Klägerin auch an 

Sonderveranstaltungen teil, bei denen sie Erlöse aus dem Verkauf über 

Außentheken erzielte. Hierfür nutzte sie teilweise geliehene 

elektronische Registrierkassen, deren Einnahmen die Klägerin in der 

gleichen Form erfasste wie die Erlöse im Haus. Teilweise erfasste sie 

Bareinnahmen aber auch in offenen Ladenkassen, für die sie keine 

Kassenberichte führte. Die Einnahmen der Sonderveranstaltungen trug 

sie ebenfalls in die Excel-Tabelle ein. 

Im Rahmen einer Betriebsprüfung beanstandete das Finanzamt - neben 

kleineren Mängeln, z.B. in Bezug auf die Verbuchung von Gutscheinen 

- insbesondere die Verwendung der Excel-Tabelle im Rahmen der 

Kassenführung. Wegen der jederzeitigen Änderbarkeit erfülle die 

Verwendung eines solchen Computerprogramms nicht die 

Anforderungen an eine ordnungsgemäße Buchführung. Auf Grundlage 

einer überschlägigen Getränkekalkulation nahm es zu den erklärten 



Umsätzen von jährlich gut 300.000 € Sicherheitszuschläge zum Umsatz 

und Gewinn zwischen 15.000 € und 29.000 € pro Jahr vor. Hiergegen 

wandte die Klägerin ein, dass ihre Buchführung ordnungsgemäß sei, da 

die Ursprungsaufzeichnungen (Z-Bons, Belege über EC-

Kartenzahlungen und Ausgaben) unabänderlich seien. 

Der 1. Senat des Finanzgerichts Münster hat der Klage überwiegend 

stattgegeben. Die Buchführung der Klägerin sei nur insoweit formell 

ordnungswidrig, als sie im Rahmen der Sonderveranstaltungen offene 

Ladenkassen ohne Führung täglicher Kassenberichte eingesetzt und 

die Gutscheine nicht ordnungsgemäß verbucht habe. Ein täglicher 

Kassenbericht, der auf der Grundlage eines Auszählens der 

Bareinnahmen erstellt wird, sei nur im Rahmen einer offenen 

Ladenkasse erforderlich. Soweit die Klägerin ihre Bareinnahmen in einer 

elektronischen Registrierkasse erfasst habe, seien die 

Kassenaufzeichnungen dagegen ordnungsgemäß. Hierfür genüge eine 

geordnete Ablage der Belege. Der tägliche Abgleich von Soll- und Ist-

Bestand durch Nutzung einer Excel-Tabelle sei unschädlich, da ein 

derartiger Kassensturz nach den gesetzlichen Vorgaben nicht 

erforderlich sei. Da die einzelnen Mängel für jede verwendete Kasse 

gesondert zu beurteilen seien, wirke sich die mangelhafte Führung der 



offenen Ladenkasse nicht auf die Verwendung der elektronischen 

Registrierkassen aus. 

Angesichts der nicht ordnungsgemäßen Kassenführung hinsichtlich der 

offenen Ladenkassen bei den Sonderveranstaltungen und der 

Gutscheine hat der Senat einen Sicherheitszuschlag i.H.v. 2.000 € pro 

Streitjahr als plausibel und wirtschaftlich realistisch erachtet. Die 

überschlägige Getränkekalkulation des Finanzamts könne nicht 

herangezogen werden, da es wegen der fehlenden Trennung der 

Getränkeeinkäufe andererseits nicht möglich sei, die 

Sonderveranstaltungen isoliert zu kalkulieren. 

Keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen den 

Abzinsungssatz von 5,5 % für Verbindlichkeiten  

Mit Beschluss vom 5. Mai 2021 (Az. 13 V 505/21) hat der 13. Senat des 

Finanzgerichts Münster in einem Verfahren des vorläufigen 

Rechtsschutzes entschieden, dass jedenfalls für das Jahr 2013 keine 

verfassungsrechtliche Zweifel am Abzinsungssatz von 5,5% für 

Verbindlichkeiten (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EStG) bestehen. 

Die Antragstellerin, eine UG (haftungsbeschränkt), wies in ihrer Bilanz 

für das Streitjahr 2013 ein unverzinsliches Darlehen ihres 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/13_V_505_21_Beschluss_20210505.html


Gesellschafters als Verbindlichkeit mit dem Nennwert aus. Das 

Finanzamt nahm demgegenüber eine Abzinsung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 

Satz 1 EStG vor, was im Körperschaftsteuer- und im 

Gewerbesteuermessbescheid zu einer entsprechenden 

Gewinnerhöhung führte. Hiergegen legte die Antragstellerin Einspruch 

ein, den sie mit der Verfassungswidrigkeit des Abzinsungssatzes 

aufgrund der lang andauernden Niedrigzinsphase begründete. Zugleich 

beantragte sie die Aussetzung der Vollziehung. 

Bereits mit Beschluss vom 12. Oktober 2018 lehnte der 13. Senat des 

Finanzgerichts Münster den Aussetzungsantrag ab. Daraufhin wies das 

Finanzamt die Einsprüche als unbegründet zurück. Über die hiergegen 

erhobene Klage ist noch nicht entschieden. Mit ihrem erneuten 

Aussetzungsantrag verwies die Antragstellerin auf einen in einem 

vergleichbaren Fall ergangenen stattgebenden Beschluss des 

Finanzgerichts Hamburg vom 31. Januar 2019 (2 V 112/18). 

Diesen Aussetzungsantrag hat der 13. Senat abgelehnt. Der erneute 

Antrag sei zwar zulässig, da der Beschluss des Finanzgerichts Hamburg 

einen veränderten rechtlichen Umstand darstelle, der nach § 69 Abs. 6 

FGO eine erneute Überprüfung ermögliche. 



Der Antrag sei jedoch unbegründet, da jedenfalls für das Streitjahr 2013 

weiterhin keine ernstlichen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des 

Abzinsungssatzes von 5,5 % bestünden. Da die Abzinsung der 

Verbindlichkeit die Gewinne der folgenden Jahren der Restlaufzeit durch 

eine gegenläufige Aufzinsung mindere, bewirke § 6 Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 

EStG lediglich eine temporäre Gewinnverschiebung. Diese sei im 

Hinblick auf den Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG) am Maßstab der 

Willkürkontrolle zu überprüfen. Der typisierende Zinssatz von 5,5 % 

liege für das Streitjahr 2013 noch nicht so weit vom Marktzins entfernt, 

dass unter Berücksichtigung von Praktikabilitätsgesichtspunkten und 

Verwaltungsvereinfachungsgründen ein Verstoß gegen dieses 

Willkürverbot vorliege. 

Der Auffassung des Finanzgerichts Hamburg, das die 

verfassungsrechtlichen Zweifel am Zinssatz von 6 % für 

Nachzahlungszinsen nach § 233a AO auf den Abzinsungssatz nach § 6 

Abs. 1 Nr. 3 Satz 1 EStG übertrage, ist der 13. Senat des Finanzgerichts 

Münster nicht gefolgt. Wegen der lediglich temporären Belastung seien 

weniger strenge verfassungsrechtliche Maßstäbe anzulegen. Der Senat 

hat allerdings im Hinblick auf die abweichende Rechtsprechung des 

Finanzgerichts Hamburg nachträglich die Beschwerde zum 



Bundesfinanzhof zugelassen, die dort unter dem Aktenzeichen XI B 

44/21 anhängig ist.  

Energielieferungen sind keine Nebenleistungen zur 

steuerfreien Wohnungsvermietung  

Durch den Vermieter an den Mieter erbrachte Energielieferungen sind 

nicht als Nebenleistungen zur steuerfreien Wohnungsvermietung, 

sondern als steuerpflichtige Hauptleistungen anzusehen. Dies hat der 5. 

Senat mit Gerichtsbescheid vom 6. April 2021 (Az. 5 K 3866/18 U) 

entschieden.  

Die Klägerin vermietet ein Grundstück, auf dem sich unter anderem ein 

Haupthaus mit zwei Wohnungen befindet. Die Mieter leisten monatliche 

Vorauszahlungen für Heizung und Warmwasser, die jährlich (zum Teil 

nach Verbrauch und zum Teil nach Wohnfläche) abgerechnet werden. 

Im Streitjahr 2016 installierte die Klägerin eine neue Heizungsanlage für 

die Wohnungen im Haupthaus. Die Mieter erhielten die Möglichkeit, die 

Heizungs- und Wassertemperaturen individuell zu regulieren und bei 

Beschwerden den Anlagenhersteller direkt zu kontaktieren. Für jeden 

Mieter wurden eigene Einzelzähler zur Erfassung der Wärmemengen 

installiert. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/5_K_3866_18_U_Gerichtsbescheid_20210406.html


Die Klägerin gab ab Oktober 2016 Umsatzsteuervoranmeldungen ab, 

mit denen sie auf die Kleinunternehmerregelung verzichtete, 

steuerpflichtige Umsätze aus den Energielieferungen an die Mieter 

angab und die Vorsteuern aus der Rechnung über die Installation der 

Heizungsanlage sowie den Gaslieferungen geltend machte, was im 

Ergebnis zu Erstattungsbeträgen führte. Das Finanzamt setzte 

demgegenüber die Umsatzsteuervorauszahlungen für Oktober bis 

Dezember 2016 auf jeweils 0,- € fest, weil die Energielieferungen an die 

Mieter unselbstständige Nebenleistungen zu den steuerfreien 

Wohnungsvermietung darstellten. Während des Klageverfahrens erließ 

es einen Umsatzsteuerjahresbescheid für 2016 über ebenfalls 0,- €. 

Die Klage hatte weit überwiegend Erfolg. Der 5. Senat des 

Finanzgerichts Münster hat die Energielieferungen an die Mieter nicht 

als Teil der steuerfreien Vermietungsumsätze, sondern als 

eigenständige steuerpflichtige Leistungen angesehen. Dies folge 

daraus, dass die Energielieferungen gesondert abgerechnet werden 

und die Mieter den Verbrauch individuell regeln können. Dem stehe nicht 

entgegen, dass regelmäßig der Vermieter den Energieversorger 

auswählt und der Mieter hierauf keinen Einfluss habe. Auch der 

Umstand, dass die Nebenkosten teilweise nach Wohnfläche berechnet 



werden, führe nicht zur Annahme einer unserer ständigen 

Nebenleistung, da dies lediglich die Bemessung des Entgelts betreffe. 

Der Senat hat jedoch aufgrund des Verzichts auf die 

Kleinunternehmerregelung auch die Energielieferungen für die Monate 

Januar bis September 2016 in die Bemessungsgrundlage einbezogen, 

was zu einer Minderung des Erstattungsbetrags geführt hat. Die 

Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen V R 15/21 

anhängig. 

  

 

Weitere 

Entscheidungen 

im Überblick  

 

 

 

Einkommensteuer 

Zur Berücksichtigung von Zahlungen aufgrund von geänderten 

Zinsbescheiden als negative Einnahmen aus Kapitalvermögen 

(Urteil vom 13. März 2020, Az. 14 K 2712/16 E,F, Rev. BFH IV R 9/21)  

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/14_K_2712_16_E_F_Urteil_20200313.html


Körperschaftsteuer  

Zum Nachweis einer verdeckten Gewinnausschüttung hinsichtlich 

gebuchter Betriebsausgaben einer GmbH für Bauleistungen einer 

Schein- bzw. Strohmannfirma (Urteil vom 18. März 2021, Az. 10 K 

1556/16 K,G, NZB BFH I B 38/21)  

Gewerbesteuer  

Zur erweiterten Kürzung bei Betriebsverpachtung (Urteil vom 6. 

Dezember 2019, Az. 14 K 3999/16 G, Rev. BFH IV R 5/21)   

Umsatzsteuer 

Führen von einem Zentralregulierer an den Leistungsempfänger 

weitergeleitete Gruppenboni der Lieferanten zur Berichtigung des 

für die Lieferungen in Anspruch genommenen Vorsteuerabzugs? 

(Urteil vom 23. März 2021, Az. 15 K 3483/18 U)  

Grunderwerbsteuer  

Zum einheitlichen Erwerbsgegenstand, wenn nicht die Erwerberin, 

sondern deren Muttergesellschaft Einfluss auf die Bebauung 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/10_K_1556_16_K_G_Urteil_20210318.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/10_K_1556_16_K_G_Urteil_20210318.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/14_K_3999_16_G_Urteil_20191206.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/15_K_3483_18_U_Urteil_20210323.html


nehmen konnte (Gerichtsbescheid vom 16. April 2021, Az. 8 K 933/19 

GrE)  

Grunderwerbsteuer/Verfahrensrecht 

Unter welchen Voraussetzungen ist eine gesonderte Feststellung 

nach § 17 Abs. 2 GrEStG bei Erwerbsvorgängen bezüglich in 

Bezirken verschiedener Finanzämter liegender Grundstücke 

durchzuführen? (Urteil vom 20. Mai 2021, Az. 8 K 973/20 GrE,F)  

Vollstreckung  

Zur örtlichen Zuständigkeit für Vollstreckungsmaßnahmen gegen 

Körperschaften und zur Ermessensausübung bei Pfändungs- und 

Einziehungsverfügungen (Beschluss vom 17. Mai 2021, Az. 13 V 

819/21 AO)  

 

 

 

In eigener 

Sache 
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https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/8_K_973_20_GrE_F_Urteil_20210520.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/13_V_819_21_AO_Beschluss_20210517.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/13_V_819_21_AO_Beschluss_20210517.html


Alles Gute zur Ernennung!  

Am 1. Juni 2021 überreichte der Vizepräsident des Finanzgerichts 

Münster, Dr. Martin Coenen, zwei Richterkolleginnen ihre 

Ernennungsurkunden zu Richterinnen am Finanzgericht.  

Frau Laura Gerling (33) nahm im Anschluss an ihre Ausbildung im 

gehobenen Dienst der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-

Westfalen das Jurastudium in Münster auf. Nach dessen Abschluss und 

dem Rechtsreferendariat begann sie ihre richterliche Tätigkeit im Jahr 

2016 beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, wo sie bis zu ihrem 

Wechsel an das Finanzgericht Münster, zuletzt im Wege der Abordnung, 

tätig war. Seit ihrem Wechsel an das Finanzgerichts Münster im Juni 

2020 gehört Frau Gerling dem im Schwerpunkt für Verfahren aus dem 

Einkommensteuer-, Kindergeld- und Kirchensteuerrecht sowie dem 

Berufsrecht der Steuerberater zuständigen 4. Senat an.  



  

Frau Gerling und Herr Dr. Coenen  

Auch Frau Dr. Vera Niestegge studierte in Münster 

Rechtswissenschaften. Danach war sie als Wissenschaftliche Hilfskraft 

und nach Abschluss des Referendariats als Wissenschaftliche 

Mitarbeiterin an der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster tätig. 

Parallel promovierte sie dort zu einem steuerrechtlichen Thema. Im Jahr 

2017 nahm Frau Dr. Niestegge ihren Dienst in der Finanzverwaltung des 

Landes Nordrhein-Westfalen auf, von wo aus sie im Juni 2020 an das 



Finanzgericht Münster wechselte. Hier gehört die 35-jährige seitdem 

dem 6. Senat an, der für Verfahren aus dem Bereich der Einkommen- 

und der Kraftfahrzeugsteuer sowie des Kindergeldes zuständig ist. 

 

Frau Dr. Niestegge und Herr Dr. Coenen 
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Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen 

Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die 

Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei 

zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen für 

Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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